
Schli gestellt. Sehen WIr von der notwendi- auch VC  5 ihr „als sichere Grundlag:  ‚‘
gen Verkürzung der Darstellung ab, SO bleibt empfohlen wird: kann also ine ‚
doch Schluß die von Weger selbst - mindest 'Orm. Nicht-Identit:  ät der 155833A-
stellte Frage: Was .  ist „mit und durch genden ongregation und beauftragter
551e erreicht? Ist 551e wirklich verständlicher Theologe feststellen und beachten. Diese
als die ‚alte‘ Christologie? Wird dem Men- Form lehramtlichen Eingreitens ist be-
schen von heute der Glaube erleichtert?” grüßenswert (28—30) (Der Inhalt eses Do-

Von meıner Erfahrung Umgang miıt kumentes, das „L ‘Osservatore Romano“” im
der studierenden Jugend der Päd. Aka- Juli 1975 veröffentlichte, wurde bereits unter
dem  1e müßte ich das verneinen. Sehr V«€ den „Römischen Erlässen und Entscheidun-
wertbar aber scheinen INır die Thesen von gen  E Hett eser Zeitschrift be-
den transc. Erfahrungen, Gna  e, eils- sprochen.
bedeutung der einzelnen Religionen. Das Linz Peter Gradauer
kann kein Urteil eın über die Leistung

Rahners (die ist unbestritten), sondern OKUMENE
Nur die Aussage eines Pädagogen, der immer MÜHLEN HERIBERT, Morgen Ir Finheitwieder Transformator seıin Se1NM. Das kommende Konzil er Christen:
Linz Sylvester Birngruber jel der enntien Kirchen. U, 214.)

chöningh, Paderborn 1974. Kart., lam.KERTELGE BREUNING, Christlicher DM 16.80.Glaube und Dämonologie, (Nachkonziliare Der Paderborner Dogmatiker ordert 1n die-Dokumentation, 35) Paulinus-V,, rier n  5 Buch eın gemeinsames Konzil er
1977. art lam. DM 14.580. christlichen Kirchen. Dieser ZielvorstellungDieser nthält die „VoNn einem Experten bedürtfe C5, S  z die (ikumenische Bewe-
im Aulftrag der Kongregation für die Glau- nicht versanden SO. Man könne 1
benslehre erstellte Studie‘ (am 26. Juni 1975 zu einem jel kommen, dieses Ziel
veröffentlicht). Dem £ranzösischen Urtext A1uch foct umrissen scei. Dazu gehört nach
ist die VO'  v den eutschen Bischöfen aAppTO- eın vorkonziliarer Drei-Schritt von Gelbst-
bierte Übersetzung gegenübergestellt. Vor- findung, Offnung un! Kezeption. Im Dialoggehen ein exegetischer Beitrag Kertelge, mıit den anderen Kirchen INı ede Kirche
Münster) und eine dogmatische Abhandlung selbst die Verschiedenheit der Gnadengaben(Breuning, Bonn) erkennen: „Im Okumenischen Dialog lernen
Die ONn der rom Kongregation in Auftrag die Kirchen sich B-  ern n gegenseitig ken-
gegebene und von auch gedeckte Otudie nen, sondern 61e verhelfen auch der ieweils
legt besonderen Wert auf die biblischen Äus- anderen Kirche zZu 6i  Z- (24) ffnung
gen., Diese en im traditionellen Ver- aber meınt, daß sich jede Kirche fragt und
ständnis der Dogmatik die Bedeutung 1Nnes prüft, ob Sie nicht 1.  hre je eigenen Gnaden-
chriftbeweises; 61e dienen ZU5S5aINMer mit gaben verabsolutiert und als das anze der
den Aussagen der kirchlichen Tradition Heilsgabe angesehen hat. Das Ergebnis Üüßte
der Begründung der Glaubenslehre: L—. geht sein, die Gnadengaben der
dabei iImm das Zeugnis des NT, der Textbe- TE Kirchen ar annimmt. Auf Grund
fund des zZuUu esem Thema ird nicht einNes colchen Befreiungskonzils würden die
erücksichtig Der n+1 eil der Studie be- Kirchen A1uch dazu gedrängt, bis
müht sich darum, einer le:  ertigen „Ent- Grenzen des Möglichen vVon den anderen
mythologisierung“ der en Zeugnisse Kirchen Zu übernehmen, anzunehmen, Zi1

ten des wird die Existenz des Teufels
entgegenzuwirken: miıt den benützten Tex- rezipieren, weil alle Gnadengaben ja zı

„allgemeinen Besten (1 Kor 12, 7) gegeben
und der ämonen bejaht und der personale werden. Dem geCn inhaltlichen Drei-Schritt
Charakter ihres Wirkens betont. Darüber entspricht also eın colcher methodischer
hinaus wird festgestellt, da mit dem Wirken in Dialog, Konvergenz und Kon-
des Teutfels und der ihm gehörenden ens.
„Geisterwelt” auch nach deren grundsätzli- Mir scheint bei all den Überlegungen und
cher Überwindung durch Christus ZUu rech- Betrachtungen des VE ZUu wenig Konkretes,

ist und die Glaubenden daher dem J eu- Realisierbares geäußert, Mit echt macht
fel zı widerstehen haben (18) Dieser Aus- sich bewußt, A  daß „der ‚offizielle‘ Okumenis-

iınnerhalb der kath. Kirche, also der-Sage steht die Auffassung gegenüber,
die Frage nach dem personalen Charakter jenige der Kirchenleitungen, den Gedanken
des Bösen VO und VOomm her 'n das ökumenische onzil für sehr VEr

'eil zZzu beantworten ist. In dieser rage früht, Ja ):4 vielleicht tür cschädlich halten
ist 2uch Aur wenig dogmatisiert und fest- wird. Wie die Überlegungen hinsichtlich
gelegt; eine Diskussion ist weiterhin mög- ines möglichen Beitritts der Kath. Kirche
ich.. Darauf WEeIis auch die Form der ubli- ZU) kumenischen zeigen, wird VOr
kation hin, die ein Novum darstellt Fe han- lNem die Stellung des Papstes z den bisher
delt sich ine Studie, die mM Auftrag der noch getrennten Kirchen eın entscheidendes
Glaubenskongregation erste. wurde und Problem werden“ (24 Im übrigen dürfte
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Schluß gestellt. Sehen wir von der notwendi­
gen Verkürzung der Darsteilung ab, so bleibt 
doch am Schluß die von Weger selbst ge­
stellte Frage: Was ist „mit ihr und durch 
sie erreicht? Ist sie wirklich verständlicher 
als die ,alte' Christologie 7 Wird dem Men­
schen von heute der Glaube erleichtert?" 
(140). Von meiner Erfahrung im Umgang mit 
der studierenden Jugend in der Päd. Aka­
demie müßte ich das verneinen. Sehr ver­
wertbar aber scheinen mir die Thesen von 
den transc. Erfahrungen, Gnadenlehre, Heils­
bedeutung der einzelnen Religionen. Das 
kann kein Urteil sein über die Leistung 
K. Rahners (die ist unbestritten), sondern 
nur die Aussage eines Pädagogen, der immer 
wieder Transformator sein muß. 
Linz Sylvester Birngruber 

K. KERTELGE / W. BREUNING, Christlicher 
Glaube und Dämonologie. (Nachkonziliare 
Dokumentation, Bd. 35) Paulinus-V ., Trier 
1977. Kart. lam. DM 14.80. 
Dieser B. enthält die „von einem Experten 
im Auftrag der Kongregation für die Glau­
benslehre ersteIIte Studie" (am 26. Juni 1975 
veröffentlicht). Dem französischen Urtext 
ist die von den deutschen Bischöfen appro­
bierte Obersetzung gegenübergestellt. Vor­
aus gehen ein exegetischer Beitrag (Kertelge, 
Münster) und eine dogmatische Abhandlung 
(Breuning, Bonn). 
Die von der röm. Kongregation in Auftrag 
gegebene und von ihr auch gedeckte Studie 
legt besonderen Wert auf die biblischen Aus­
sagen. Diese haben im traditioneIIen Ver­
ständnis der Dogmatik die Bedeutung eines 
Schriftbeweises; sie dienen zusammen mit 
den Aussagen der kirchlichen Tradition 
der Begründung der Glaubenslehre: Es geht 
dabei um das Zeugnis des NT, der Textbe­
fund des AT zu diesem Thema wird nicht 
berücksichtigt. Der ntl Teil der Studie be­
müht sich darum, einer leichtfertigen „Ent­
mythologisierung" der biblischen Zeugnisse 
entgegenzuwirken: mit den benützten Tex­
ten des NT wird die Existenz des Teufels 
und der Dämonen bejaht und der personale 
Charakter ihres Wirkens betont. Darüber 
hinaus wird festgesteIIt, daß mit dem Wirken 
des Teufels und der zu ihm gehörenden 
,,Geisterwelt" auch nach deren grundsätzli­
cher Oberwindung durch Christus zu rech­
nen ist und die Glaubenden daher dem Teu­
fel zu widerstehen haben (18). Dieser Aus­
sage steht die Auffassung gegenüber, daß 
die Frage nach dem personalen Charakter 
des Bösen vom AT und vom NT her nur 
zum Teil zu beantworten ist. In dieser Frage 
ist auch nur wenig dogmatisiert und fest­
gelegt; eine Diskussion ist weiterhin mög­
lich„ Darauf weist auch die Form der Publi­
kation hin, die ein Novum darsteilt: Es han­
delt sich um eine Studie, die im Auftrag der 
Glaubenskongregation erstellt wurde und 
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auch von ihr „als sichere Grundlage" 
empfohlen wird: man kann also eine zu­
mindest formale Nicht-Identität der Aussa­
genden - Kongregation und beauftragter 
Theologe - feststellen und beachten. Diese 
neue Form lehramtlichen Eingreifens ist be­
grüßenswert (28-30). (Der Inhalt dieses Do­
kumentes, das „L 'Osservatore Romano" im 
Juli 1975 veröffentlichte, wurde bereits unter 
den „Römischen Erlässen und Entscheidun­
gen" in Heft 1/1976 dieser Zeitschrift be­
sprochen.) 
Linz Peter Gradauer 

ÖKUMENE 
MÜHLEN HERIBERT, Morgen wird Einheit 
sein. Das kommende Konzil aller Christen: 
Ziel der getrennten Kirchen. (X u. 214.) 
Schöningh, Paderborn 1974. Kart., 1am. 
DM16.80. 
Der Paderbomer Dogmatiker fordert in die­
sem Buch ein gemeinsames Konzil aller 
christlichen Kirchen. Dieser Zielvorstellung 
bedürfe es, wenn die ökumenische Bewe­
gung nicht versanden solle. Man könne nur 
zu einem Ziel kommen, wenn dieses Ziel 
auch fest umrissen sei. Dazu gehört nach 
M. ein vorkonziliarer Drei-Schritt von Selbst­
findung, Öffnung und Rezeption. Im Dialog 
mit den anderen Kirchen muß jede Kirche 
selbst die Verschiedenheit der Gnadengaben 
erkennen: ,,Im ökumenischen Dialog lernen 
die Kirchen sich nicht nur gegenseitig ken­
nen, sondern sie verhelfen auch derd'eweils 
anderen Kirche zu sich selbst" (24). ffnung 
aber meint, daß sich jede Kirche fragt und 
prüft, ob sie nicht ihre je eigenen Gnaden­
gaben verabsolutiert und als das Ganze de! 
Heilsgabe angesehen hat. Das Ergebnis müßte 
sein, daß man die Gnadengaben der ande­
ren Kirchen dankbar annimmt. Auf Grund 
eines solchen Befreiungskonzils würden die 
Kirchen auch dazu gedrängt, bis an die 
Grenzen des Möglichen von den anderen 
Kirchen zu übernehmen, anzunehmen, zu 
rezipieren, weil alle Gnadengaben ja zum 
„allgemeinen Besten" (1 Kor 12, 7) gegeben 
werden. Dem gen. inhaltlichen Drei-Schritt 
entspricht also ein solcher methodischer Art 
in Dialog, Konvergenz und schließlich Kon­
sens. 
Mir scheint bei all den Oberlegungen und 
Betrachtungen des Vf. zu wenig Konkretes, 
Realisierbares geäußert. Mit Recht macht er 
sich bewußt, daß „der ,offizielle' Ökumenis­
mus innerhalb der kath. Kirche, also der­
jenige der Kirchenleitungen, den Gedanken 
an das ökumenische Konzil für sehr ver­
früht, ja sogar vielleicht für schädlich halten 
wird. Wie die Oberlegungen hinsichtlich 
eines möglichen Beitritts der kath. Kirche 
zum ökumenischen Rat zeigen, wird vor 
allem die Stellung des Papstes zu den bisher 
noch getrennten Kirchen ein entscheidendes 
Problem werden" (24 f). Im übrigen diirfte 
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e5 auch etwas einfach sein, die Spaltungen beitragen, wIie sich Autonomie und allge-
der Kirchengeschichte hauptsächli auf meinverbindliche Normativität vereinbaren

Übertreibung und Verabsolutierungen einer lassen. alt Thomas V, bisher als Kron-
Einzelwahrheit zurückzuführen. echt betont us! ıiner dem Menschen vorgeordneten
ist aber die konziliare @1} der Kir- Sittlichkeit, meint uıner Neuvinter-
che überhaupt, wobei zwischen einer pretation zeigen zZu Kı  Onnen,  z wie dieser
kklesialen Kirche ist Versammlung der seiner Naturrechtsiehre die Vernunft als
Gläubigen) und 4ner Onzıl]aren (auf ein Norm verstanden hat, der keine normileren-
ONZ]1 bezogenen) Konziliarität unterschei- den nNnstanzen vorausliegen (17) Dabei zeigt
det (35) diese erbe schlägt auch der sich 1mM Schrifttum des Aquinaten wiıe
voranstehende Beitrag Vischers: Kon- auch in der Sekundärliteratur wohl bewan-
ziliare Gemeinschaft (1—19) und das bestä- dert. Die Studie umfa! 2 Teil  ® Der be-
tigende Nachwort Kardinal Suenens’ (210- taßt sich miıt den allgemeinen Strukturmo-
214) menten im Gesetzestrakttat der th., der
(yraz onannes Bauer erfaßt in der ratıo als normkonstitutivem

Element den utonomen Ansatz der thom
FOX HELMUT, Okumene Hoffnung oder Normenbegründung. Auf Einzelheiten die-
Illusion? Eine katholische Bilanz. Spee- reichhaltigen Gtudie kann hier nicht na-  4
V,, JTrier art. DM 21.80. her eingegangen werden. Zu einigen ichti-
Diese Arbeit ist eine Information über den gecn Punkten ce1 kurz tellung MmeEenN.
Stand der ökumenischen Bemühungen auf Wie kann bei Thomas eın ?!1 ll'1'‚ll;' 5 Gitt-
kath. Seite. Der bringt ine austführ- lichkeitsverständnis gefunden werden, wWEenn
ere In!  tsangabe der „kirchenamtlichen dieser die lex aeterna als die ue Her
Positionen M Dekrete, Weisungen, Normativität ansieht? M. ese porie
Instruktionen und Ratschläge der römischen durch ınen hermeneutischen Kunstgriff ent-
Zentralstellen SOWIe der Bischöfe der schärten. Thomas schreite Gesetzestraktat
seit dem Vat. bis Herbst 1973 Der V.  Im ründenden (lex aeterna) S egrün-

ist eın Bericht über „ökumenische Im- deten, auf dem Erkenntnisweg aber gehe er
pulse, Kontakte und Aktivitäten im bundes- vom Konkret-Faktischen (lex emporalis) aus,
eutschen Katholizismus”, a1s50 über öku-
menische Arbeit an der Basis. Sind schon

S0: lex naeterna weil durch Reflexion
gewonnen) Ende stehe, Metaphysik

die ersten Abschnitte des Buches des Handelns gehöre und ke;  iıne raktische
akademisch-wissenschaftlicher Bericht, SO Normativität  V beanspruchen onne  z (204
zeig esonders der 3 („Eine ökumenische halte 1ese Deutung nicht richtig, 61€e
Bilanz”) den engagierten Arbeiter, ja entspricht den JTexten N:  cht. Thomas bezeich-
Kämpfer in der ökumenischen Bewegung, net wiederholt die lex aeterna als oberste
gelegentlich eine eutliche Ungeduld mit der Handlungsregel, und e als eine praktische,
‚Amtskirche” Schau trägt, die Mal 61e auch nicht unmittelbar handlungs-

ängstlich zurückhaltend erscheint. Zu positiv eitend Sein. dem Weg über das inı ivVv
erfaßte cittlicheWIT'! er das ungestüme Drängen derer Naturgesetz gelangt der

wertet, die die Unterschiede in Glau- Mensch Kenntnis eines der lex 2eterna
bensfragen kein Verständnis aufbringen. Erst entsprechenden Bestandes Vo  —_ grundlegen-
auf der etzten e1te WIFr| von ferne an  i den sittlichen Normen vgl meinen Aufsatz
deutet, l aß die Wiedervereinigung schließ- „AIntuition und erlegung beim sittlichen
lich doch eine Sache der persönlichen Über- Naturgesetz nach Thomas a J  xr in
ZCEUBUNG ist, weil ja der Glaube persönliche ThGI 67/1977, 29 Mit Recht sa

berzeugung seın muß, und eofl doch Pesch in seinem Kommentar Zu I1
eine Wiedervereinigung 1mm Glauben sein. den leider nicht mehr verwerten
Und vielleı: kommt Nan doch einmal dar- konnte: Das aturgese ıst „der Vernunft
auf, wichtiger als Resolutionen, TOteste celbst vorgegeben, VvVon festgehalten, icht
und dergleichen das Gebet ware.  ‚. von verfügt.” 13, 574)
Wels Peter Eder Daß Thomas ınem  x autonomen Verständ-

n1s der Gittlichkeit das Wort rede, 9l sich
RALTHEOLOGIE aus 91,2 ergeben. Der Mensch
MI  { KS KARL-WILHELM, Theologische sei in einer. ausgezeichneteren Weise der
Grundlegung der ittlichen Autonomie. göttlichen Vorsehung unterstellt, weil an

ihr teilnimmt, dem sich celbst(Moraltheol. Studien, hg. V, B. Schüller, Bd. 5)
Patmos, Düsseldorf 1978 TOS! und andere Orsorge effe”. deutet das
Aus der Überzeugung heraus, E | u als P  C Thomas C  e die Teilhabe
dernen Bewußtsein das als VeOeTI - des Menschen AIl der gesetzgebenden
pflichtend ANHENOMME! WIF!  d, „Was sich VOTr tion CGottes selbst (234), als ehme beim
dem Forum ben dieses Bewußtseins als Menschen „eine natürliche eigung der prak-
vernünftig und ınnvoll auszuweisen VOer- tis:  chen Vernunft zu normsetzender Aktivität“”
mag“ (13), möchte diese Diss. onn) durch (Böckle) die exte reden
ine ist. Untersuchung sung der Frage eine andere Sprache. Thomas G1l  eht die be-
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es auch etwas zu einfach sein, die Spaltungen 
in der Kirchengeschichte hauptsächlich auf 
Obertreibung und Verabsolutierungen einer 
Einzelwahrheit zurückzuführen. Recht betont 
ist aber die konziliare Verfaßtheit der Kir­
die überhaupt, wobei M.. zwisdten einer 
ekklesialen (Kirche ist Versammlung der 
Gläubigen) und einer konziliaren (auf ein 
Konzil bezogenen) Konziliarität untersdtei­
det (35). In diese Kerbe schlägt auch der 
vor anstehende Beitrag Lukas Visdters: Kon­
ziliare Gemeinschaft (1-19) und das bestä­
tigende Nachwort Kardinal Suenens' (210· 
214). 
Graz Johannes B. Bauer 

FOX HELMUT, Ökumene - Hoffnung oder 
Illusion? Eine katholische Bilanz. (166.) Spee­
V., Trier 21977. Kart. DM 21.80. 
Diese Arbeit ist eine Information über den 
Stand der ökumenischen Bemühungen auf 
kath. Seite. Der 1. T. bringt eine ausführ­
lichere Inhaltsangabe der „kirdtenamtlichen 
Positionen", d. h. der Dekrete, Weisungen, 
Instruktionen und Ratschläge der römischen 
Zentralstellen sowie der Bischöfe der BRD 
seit dem II. Vat. bis zum Herbst 1973. Der 
2. T. ist ein Bericht über „ökumenische Im­
pulse, Kontakte und Aktivitäten im bundes­
deutschen Katholizismus", also über die öku­
menische Arbeit an der Basis. Sind schon 
die ersten 2 Absdtnitte des Budtes kein 
akademisch-wissenschaftlidter Beridtt, so 
zeigt besonders der 3. T. (,,Eine ökumenische 
Bilanz") den Vf. als engagierten Arbeiter, ja 
Kämpfer in der ökumenischen Bewegung, der 
gelegentlich eine deutliche Ungeduld mit der 
„Amtskirche" zur Schau trägt, die ihm zu 
ängstlich zurückhaltend ersdteint. Zu positiv 
wird sicher das ungestüme Drängen derer 
gewertet, die für die Unterschiede in Glau­
bensfragen kein Verständnis aufbringen. Erst 
auf der letzten Seite wird von ferne ange­
deutet, daß die Wiedervereinigung schließ­
lich doch eine Same der persönlichen Ober­
zeugung ist, weil ja der Glaube persönliche 
Oberzeugung sein muß, und es soll doch 
eine Wiedervereinigung im Glauben sein. 
Und vielleicht kommt man doch einmal dar­
auf, daß wichtiger als Resolutionen, Proteste 
und dergleichen das Gebet wäre. 
Wels Peter Eder 

MORALTHEOLOGIE 
MERKS KARL-WILHELM, Theologische 
Grundlegung der sittlichen Autonomie. {364.) 
(Moraltheol. Studien, hg. v. B. Schüller, Bd. 5) 
Patmos, Düsseldorf 1978. Brosch. DM 38.-. 
Aus der Oberzeugung heraus, daß vom mo­
dernen Bewußtsein nur das als sittlich ver­
pflichtend angenommen wird, ,,was sich vor 
dem Forum eben dieses Bewußtseins als 
vernünftig und sinnvoll auszuweisen ver­
mag" (13), möchte diese Diss. (Bonn) durch 
eine hist. Untersuchung zur Lösung der Frage 
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beitragen, wie sich Autonomie und allge­
meinverbindliche Normativität vereinbaren 
lassen. Galt Thomas v. A. bisher als Kron­
zeuge einer dem Menschen vorgeordneten 
Sittlichkeit, so meint M. in einer Neuinter­
pretation zeigen zu können, wie dieser in 
seiner Naturrechtslehre die Vernunft als 
Norm verstanden hat, der keine normieren­
den Instanzen vorausliegen (17). Dabei zeigt 
sich M. im Schrifttum des Aguinaten wie 
auch in der Sekundärliteratur wohl bewan­
dert. Die Studie umfaßt 2 Teile. Der 1. be­
faßt sich mit den allgemeinen Strukturmo­
menten im Gesetzestrakttat der S. th., der 
2. erfaßt in der ratio als normkonstitutivem 
Element den autonomen Ansatz der thom. 
Normenbegründung. Auf Einzelheiten die­
ser reichhaltigen Studie kann hier nicht nä­
her eingegangen werden. Zu einigen wichti­
gen Punkten sei kurz Stellung genommen. 
1) Wie kann bei Thomas ein autonomes Sitt­
lichkeitsverständnis gefunden werden, wenn 
dieser die lex aeterna als die Quelle aller 
Normativität ansieht? M. will diese Aporie 
durch einen hermeneutischen Kunstgriff ent­
schärfen„ Thomas schreite im Gesetzestraktat 
vom Gründenden (lex aeterna) zum Gegrün­
deten, auf dem Erkenntnisweg aber gehe er 
vom Konkret-Faktisdten (lex temporalis) aus, 
sodaß die lex aeterna (weil durch ReBexion 
gewonnen) am Ende stehe, zur Metaphysik 
des Handelns gehöre und keine praktische 
Normativität beanspruchen könne (204 f). Ich 
halte diese Deutung nicht für richtig, sie 
entspricht den Texten nicht. Thomas bezeich­
net wiederholt die lex aeterna als oberste 
Handlungsregel, und zwar als eine praktische, 
mag sie auch nicht unmittelbar handlungs­
leitend sein. Auf dem Weg über das intuitiv 
erfaßte sittliche Naturgesetz gelangt der 
Mensch zur Kenntnis eines der lex aeterna 
entsprechenden Bestandes von grundlegen­
den sittlichen Normen (vgl. meinen Aufsatz 
„Intuition und Oberlegung beim sittlichen 
Naturgesetz nach Thomas v. A.", in 
ThGl 67/1977, 29 ff). Mit Recht sagt 0. H. 
Pesch in seinem Kommentar zu S. th. I II 
90-105, den M. leider nicht mehr verwerten 
konnte: Das Naturgesetz ist „der Vernunft 
selbst vorgegeben, von ihr festgehalten, nicht 
von ihr verfügt/' (DThA 13, 574) 
2) Daß Thomas einem autonomen Verständ­
nis der Sittlichkeit das Wort rede, soll sich 
aus S. th. I II 91, 2 ergeben. Der Mensch 
sei in einer ausgezeichneteren Weise der 
göttlichen Vorsehung unterstellt, weil er an 
ihr teilnimmt, indem er ,,für sich selbst 
und andere Vorsorge treffe". M. deutet das 
so, als gehe es Thomas um die Teilhabe 
des Menschen an der gesetzgebenden Funk­
tion Gottes selbst {234), als nehme er beim 
Menschen „eine natürliche Neigung der prak­
tischen Vernunft zu normsetzender Aktivität" 
(Bödde) an (236). Jedoch die Texte reden 
eine andere Sprache. Thomas sieht die be-


